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KARL BARTH UND DIE JUDEN 1933/34!
AUCH EIN BEITRAG ZU EINEM UMSTRITTENEN
ASPEKT DER «THEOLOGISCHEN ERKLARUNG»

VON BARMEN

von Eberhard Busch

Karl Barth und die Judenfrage 1933/34 — mein Thema konnte auch
heissen: Warum fehlt in der «Theologischen Erklarung» der Bekenntnissy-
node in Barmen im Mai 1934 ein direktes Wort fiir die Juden? Oder besser:
Ist aus diesem Schweigen die Berechtigung einer christlichen Gleichgiiltigkeit
in der Judenfrage und gegeniiber dem Antisemitismus zu schliessen? Aber da
Barth der Hauptverfasser und eigentliche Theologe der Barmer Erkldrung
ist, richtet sich diese Frage vor allem an ihn.

Dass dort ein solches Wort fiir die Juden unterlassen blieb, dass er — an-
ders als Dietrich Bonhoeffer> — die Judenfrage «im Kirchenkampf jeden-
falls 6ffentlich (z.B. in den beiden von mir verfassten Barmer Erklarungen
von 1934) nicht ebenfalls als entscheidend geltend gemacht» habe, das hat
Barth im Alter als seine Schuld bekannt?®. Dieses Schuldbekenntnis fiigt sich
gut ein in das heute vorherrschende Bild von der Rolle Barths bei den Anféan-
gen der Bekennenden Kirche 1933/34. Nach Klaus Scholder war der Grund
fiir jene Unterlassung Barths «kein zufilliges Ubersehen, sondern eine be-
wusste Konsequenz» seiner Konzentration auf die theologische Existenz in
der Kirche*. Nach Wolfgang Gerlach sind durch den Einfluss, den Barth —
auch mit seinem (angeblichen) Desinteresse in der Judenfrage — auf die Be-
kennende Kirche gewonnen habe, dann sogar Ansatze in ihr zu einem Beken-
nen in dieser Sache abgeklemmt worden: «Der Arierparagraph (sc. die Ab-
lehnung eines kirchlichen Arierparagraphen) war in der Pfarrernotbunder-
klarung (sc. vom Sept. 1933) in den Rang des status confessionis erhoben
worden. Das war Bonhoeffers Handschrift. In der Barmer Erklarung fehlte
eine Verpflichtung gegeniiber dem Volk Israel. Das war Barths Hand-
schrift»®. Und «leider» sei die Bekennende Kirche hier, statt Bonhoeffer,
Barth gefolgt®. Das Bild ist ungefahr klar. Ich mochte hier nun freilich hinter
seine Richtigkeit, obwohl es durch Barths Schuldbekenntnis gedeckt er-
scheint, ein Fragezeichen setzen. Es geht mir dabei um mehr als um eine blos-

Eberhard Busch, Dr. theol., Verfasser von «Karl Barths Lebenslauf», Miinchen 1975,
Pfarrer in CH-4813 Uerkheim/AG.
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se historische Gerechtigkeit, geschweige um eine Unfehlbarkeit Barths. Es
steht dabei, wie ich meine, gerade auch das Verstdndnis der Barmer Erkla-
rung auf dem Spiel.

1. Barth’s Stellung nach und vor 1933/34

Zunichst: Problematisiert man Barths Haltung an diesem Punkt, so
kann sich das nur auf 1933/34 bezichen. Seit 1935, als er allerdings in die
Schweiz vertrieben war, rief er die Bekennende Kirche ofters direkt auf —
nicht nur allgemein zu politischem Widerstand, sondern gerade auch zum
Einstehen fiir die Juden — und zwar betont nicht nur fiir die Judenchristen’.
Als Beispiel seine Erklarung nach der Reichspogromnacht: Die «antisemiti-
sche Pest» mit dem durch sie bewirkten himmelschreienden «unsagbaren
Jammer» sei der eine, entscheidende Grund, dem Nationalsozialismus «auf
der ganzen Linie ein entschlossenes Nein entgegenzustellen». Die beschlosse-
ne «physische Ausrottung gerade des Volkes Israel», die « Verbrennung sei-
ner Synagogen und Thorarollen», die «Perhorreszierung... des ’Judengot-
tes’» ist also als solche auch ein Angriff auf die christliche Kirche «in ihrer
Whurzel». «Was wiren, was sind wir denn ohne Israel?». Ja, Antisemitismus
ist Antichristentum, der prinzipielle Antisemit ist der Antichrist. Denn —
und Barth wendet hier den in der kirchlichen Tradition antijiidisch gebrauch-
ten Begriff der Verwerfung umgekehrt gegen den Antisemitismus: « Wer den
Juden verwirft..., der verwirft» Jesus Christus®. Wo hat auch nur im ausser-
deutschen Christentum noch einmal einer die Notwendigkeit des Widerstan-
des gegen den Nazistaat entscheidend nur mit dessen Antisemitismus begrin-
det?

Barths Satze sind in ihrer inneren Logik wohl kiihn, indem hier ausge-
rechnet der Jesus Christus, der doch als Stein des Anstosses zwischen Juden
und Christen stand, vielmehr als die unzerstorbare, unentrinnbare Verbin-
dungsbriicke zwischen beiden gilt. Und das so sehr, dass die Kirche sich selbst
aufheben wiirde, wenn sie jetzt nicht unzweideutig fiir die Juden und gegen
den NS-Antisemitismus einsteht. Nebenbei mochte ich hier einfiigen: darin
steckt auch in nuce ein Konzept fiir einen zu fithrenden Dialog zwischen Ju-
den und Christen. Er ist von da aus nicht so zu fiihren, dass man in gegenseiti-
ger (sogenannter) «Toleranz» die unterscheidenden Glaubensweisen nivel-
liert, sondern so, dass auf jeder Seite versucht wird, die eigene Sache ernster
zu nehmen als zuvor, in Selbstkritik, in Busse, dass man das zuvor nicht oder
nicht recht genug getan hat. Barth hat im Alter erklért, es gebe nur ein ganz
ernstliches 6kumenisches Problem, der Bruch zwischen Kirche und_ .Synago—
ge. Wenn er nun auf die ihn auch interessierende Frage nach der Uberwin-
dung des Bruchs zwischen Katholiken und Protestanten antworten konnte,
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die Katholiken miissten katholischer und die Evangelischen evangelischer
werden, so liesse sich auf die Frage nach dem Gebotenen angesichts des
Bruchs von Synagoge und Kirche Entsprechendes sagen: die Juden miissten
jidischer und die Christen christlicher werden®. Je mehr die Christen ihre
Bindung an ihren Herrn Jesus Christus nicht «mildern», sondern intensivie-
ren und sich darauf konzentrieren, desto mehr — dessen war Barth offenbar
iiberzeugt — werden sie nicht von den Juden weg, sondern auch zu ihnen hin
gefiihrt. Nicht zuletzt darum ist gerade keine christliche Judenmission zu be-
treiben, indem die Christen ja selber sozusagen ihre «Christianisierung» im-
mer auch noch erst recht vor sich haben. Das nur nebenbei zum Verstandnis,
dass fiir Barth das starke Hervorheben der zentralen Gestalt Jesu Christi
nicht eine Trennung von den Juden meinte und bedeutete, sondern den Zu-
gang zur Verbindung mit ihnen in sich schloss. Christozentrik hiess 1942 je-
denfalls bei ihm: die Kirche «bekennt sich, indem sie sich zu Jesus Christus
bekennt, ... zu der Substanz aller Hoffnung der Viter, aller Mahnungen und
Drohungen des Mose und der Propheten, aller Opfer der Stiftshiitte und im
Tempel, jedes Buchstabens in den heiligen Biichern Israels»'°.

Ist die Einsicht, dass der Antisemitismus von Christen nur abzulehnen
ist, Barth erst nach 1933/34 gekommen? Blicken wir jetzt auf die Zeit vor
1933, so muss man zunichst sagen, dass sein «natiirlicher Mensch» wohl,
woher auch immer, eine unterschwellige Aversion gegen Juden hatte. Es gibt
dafiir wohl einige Belege''. Man kann das auch seiner noch spéter vertrete-
nen These entnehmen, der Antisemitismus habe, so verwerfliche Konsequen-
zen er auch daraus ziehe, doch ein zutreffendes Gesplir fiir das bis ins Physi-
sche Befremdliche der Juden'2.

Bedenklicher war wohl, dass in Barths beiden « Romerbriefen» der Jude
tiberhaupt keinen Platz hatte, er ist dort bis zur Unkenntlichkeit entmytholo-
gisiert zum Typus einer allgemeinen religiosen Haltung'®. «Israel» ist nur
Chiffre fiir die «Kirche», die als Hort der «Religion» unter negativem Urteil
steht. Man muss wohl sagen: dabei und damit wird die neuprotestantische
Judenpolemik zur Kirchenpolemik, was freilich zeigt, dass der Begriff «Is-
rael» bei Barth unterschwellig negativ besetzt ist. Immerhin ist zweierlei von
Barths «Romerbriefen» her in seine spitere Israellehre mitgegangen: a) der
Gedanke der Solidaritdt — namlich vom Gedanken her: beide liegen gleich-
sam im selben Spital krank, und b) der eben schon angedeutete Gedanke: die
Polemik, die wir gern gegen die andere Seite richten, muss sich immer not-
wendig zuerst gegen uns selbst richten. Doch bleibt es auch so richtig: in den
zwanziger Jahren hatte Barth noch keine konkrete Israellehre. Freilich hat er
sich aber schon angesichts des damals grassierenden Antisemitismus klar da-
von distanziert. So — um nur einige Beispiele zu nennen — 1928 in einem mit
Tillich u.a. herausgegebenen Aufruf, dass der Antisemitismus «mit der
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christlichen Gesinnung unvereinbar» und eine «Versiindigung an Christus»
ist'*. S0 1929 in einem Interview, in dem der kuriose, viel Argernis erregende
Satz fiel: Gegen den Antisemitismus wiirde er sich sogar mit Teufels Gross-
mutter verbiinden'’. Ich weise auch auf eine weniger bekannte Stelle in seiner
Ethikvorlesung 1928 hin, wo es, ausdriicklich auch inbezug auf den Antise-
mitismus, heisst: es gebe heute in Europa gar kein durch gemeinsames Blut
begriindetes Volkstum mehr, und er fiigt ahnungsvoll hinzu: «Man kann den
modernen Staat... nicht schwerer gefdhrden, als wenn man um dieses Na-
mens (sc.des Volkstums) willen eines der in ihm vereinigten und aufgegange-
nen Volkstiimer gegen das andere... mobil macht»'¢. Aber, fihrt, Barth
fort, selbst wenn es heute noch ein durch gemeinsames Blut verbundenes
Volkstum gebe, so brauche dieses gerade dann der der Offnung und Begren-
zung durch den Gedanken der Menschheit, die inihm allemal konkret vertre-
ten sei durch den «Fremdling in deinen Toren» (ex. 20, 10). Und Barth zitiert
dazu das schone Wort nicht zufillig des jiidischen Philosophen Cohen:
«Und der Fremdling bleibt nicht der Gastfreund, fiir den auch Zeus ein be-
sonderes Ressort hatte, sondern er wird zum Vertreter des Menschen unter
den Volkern»'’. Kurz, trotz des Mangels einer konkreten Israellehre gab es
fiir Barth vor 1933 nur ein blankes Nein zum Anisemitismus. So dass wohl
doch auch in dieser Beziehung sein spateres Diktum gilt: Schon am 30. Ja-
nuar 1933 «brauchte (ich) mich gar nicht zu besinnen, dass ich es abzulehnen
hattex»!®,

2. Wider den kirchlichen Arierparagraphen

Esist freilich richtig, Barth scheint etwas spéter als z.B. Bonhoeffer den
Angriff des Hitlerstaates speziell auf die Juden bemerkt zu haben. Er befand
sichin dem kritischen April 1933 (Judenboykott vom 1. April und das Beam-
tengesetz vom 7. April, das u.a. auch jiidische Beamte diskriminierte) nicht
in Berlin wie Bonhoeffer, der zudem durch betroffene Verwandte alarmiert
war, sondern zur Erholung von anstrengenden Vorlesungen und Vortrags-
reisen in abgelegenen italienischen Dérfern. Aber dass er dann bald, viel-
leicht mehr als Bonhoeffer, die Fiille der Nazi-Unrechttaten gewahrte —
eben nicht nur gegeniiber den Juden, sondern auch gegeniiber der Presse, der
politischen Linken usf. —, das heisst ja nicht, dass er damit schon das Un-
recht an den Juden verharmlost oder tibersehen habe. Er hat es schon gese-
hen und ernstgenommen'®.

Jedenfalls ist die zitierte These Gerlachs nicht richtig, dass Barth nicht
auch angesichts der Ubernahme des staatlichen Arierparagraphen in die
Ordnung der Kirche den status confessionis fiir gegeben gesehen habe. Dass
die Kirche in diesem Fall vielmehr «aufgehdrt habe, christliche Kirche zu
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sein», hat er tatsachlich mehrfach offentlich erkldrt, z.B. in dem Heft
«Theologische Existenz heute», der meistgelesenen theologischen Schrift
von 19332°, und auch in der ersten Barmer Erkldrung bei der reformierten Be-
kenntnissynode im Januar 1934%'. Dass das in der Barmer Erkldrung vom
Mai 1934 nicht expressis verbis wiederholt wurde, sondern nur noch — nim-
lich in der dritten These — eingeschlossen war??, das liegt librigens auch dar-
an, dass der kirchliche Arierparagraph inzwischen gesetzlich klar aufgeho-
ben war. Wie man sich auch klar machen muss, dass der Staat gerade in die-
sen Monaten tiberhaupt in seinem Antisemitismus wieder zuriickhaltend ge-
worden war — damit man nicht in verstecktem Anachronismus fragt: warum
hat «Barmen» zum Unrecht an den Juden geschwiegen? — wobei man aber
unbewusst an die spater begangenen Verbrechen denkt.

Doch wie ist nun die heute vielzitierte Stelle in Barths Brief vom 11. Sep-
tember 1933 an Bonhoeffer — unmittelbar nach der Einfiihrung eines kirch-
lichen Arierparagraphen fiir Preussen — zu verstehen? Barth widerspricht
da Bonhoeffers Absicht zum Kirchenaustritt wegen des kirchlichen Arierpa-
ragraphen mit dem Argument: es miissten dazu noch «schlimmere Abwei-
chungen» und ein «Zusammenstoss an einer noch zentraleren Stellex»
erfolgen?’. Man liest heute oft daraus heraus, dass Barth hier die Misshand-
lung der Juden fiir nicht so schlimm und zentral gehalten habe. Das nenne ich
nicht fair zitiert. Barth ist ja mit Bonhoeffer vollig eins: der Paragraph ist
«untragbar»; der «status confessionis» ist damit in der Tat gegeben und ge-
geniiber einer ihn bejahenden Kirche gibt es nur «die schirfste prinzipielle
Haltung». Was zwischen beiden einzig zur Rede steht, ist die Frage: jetzt Kir-
chenaustritt deswegen und Griindung einer Freikirche — ja oder nein? Und
da meint Barth: nicht wir haben die Kirche zu verlassen; den anderen ist unter
Protest deutlich zu machen, dass sie sie verlassen haben. Bei Kirchenaustritt
konnten wir ja nicht mehr in der Kirche dagegen kampfen. Und — wir kon-
nen noch in der Kirche dagegen kimpfen. Es miisste noch Schlimmeres pas-
sieren, dass wir das nicht mehr konnten. Aber dann werden wir nicht «austre-
ten», sondern ausgeschlossen ... — Ich kann es nicht anders sehen: jene inkri-
minierte Stelle bezieht sich allein auf die Gestalt der jetzt notigen Opposition.
Sie sagt nicht: der Arierparagraph ist nicht so schlimm, sie sagt: die Situation
in der Kirche ist nicht so schlimm, um thn nicht noch wieder beseitigen zu
konnen. Wie Barths nachster Brief an den nach London ausgewichenen Bon-
hoeffer vollends klarstellt?¢, horte Barth aus Bonhoeffers Brief nicht so sehr
die Solidaritdt mit den judenchristlichen Pfarrern heraus als eine Resigna-
tion, den jetzt z.B. wegen des Arierparagraphen notwendig gewordenen
Kampf in der Kirche zu kimpfen. Allein dagegen redete Barth an.
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3. Das Problem der Zweireichelehre

Freilich, der Eindruck einer gewissen Zurtickhaltung Barths ist dennoch
nicht unzutreffend. Denn er meinte nun in der Tat, dass das nétige Nein zu
diesem Paragraphen nicht schon die notige Kldarung in der Kirche bedeute.
Im November 1933 sagte er: Solange nicht die falsche Lehre der Deutschen
Christen umfassend aus der Kirche ausgeschieden sei, «solange wiirde es...
gar nichts helfen, wenn etwa der unselige Arierparagraph tibermorgen ganz-
lichin der Versenkung verschwinden wiirde»?*. Um den Sinn dieses Satzes zu
ermessen, muss man sich aber nun vergegenwartigen, dass Barth sich 1933 so
scharf wie gegen die Deutschen Christen auch gegen die «Jungreformatori-
sche Bewegung» wandte, die sich immerhin doch zur Abwehr der deutsch-
christlichen Gefahr in der Kirche gebildet hatte. Wenn er ihr gleichwohl vor-
warf, sie sage «heimlich» dasselbe wie die Deutschen Christen®¢, so hatte er
dabei deren Aufruf vom 9.5.1933 vor Augen und speziell deren Art von
Zweireichelehre, laut der die Kirche den Staat in seinem Bereich gewahren
lassen und laut der der Staat umgekehrt die Kirche in ihrem Bereich gewéhren
lassen soll. So sagt der Aufruf einerseits ein «freudiges Ja» zum Hitlerstaat,
verwahrt sich andererseits gegen staatliche Eingriffe in die Kirche, z.B. durch
Ausschluss von Nichtariern aus der Kirche. In dem Sinn trat dann diese
Gruppe bei den Kirchenwahlen im Juli 1933 an mit der Parole: «Kirche muss
Kirche bleiben», womit, spitz gesagt, wieder gemeint war: Sicherung der Kir-
che vor Schmélerung ihres Bestandes an Bekenntnis und Rechten durch den
Staat — ein Anliegen das aber kombinierbar und kombiniert blieb mit jenem
«freudigen Ja» zum Nazistaat.

Und nunist zu sagen: Barths schroffes Nein zu dieser Gruppe zielte gera-
de auch auf diese Kombinierbarkeit ihrer Kirchlichkeit mit einem Ja zum
neuen Staat. Und das heisst, ihm ging es offenbar von Anfang an gerade
nicht — wofiir man ihn wohl oft gelobt oder getadelt hat — um jenes blosse
«Kirche muss Kirche bleiben», gerade nicht um «die Vorstellung von der for-
malen Selbstidndigkeit der Kirche gegeniiber dem Staat und den politischen
Einfliisssen», was er vielmehr als Kernstiick der Jungreformatoren
bezeichnete?’. Sicher, auch er konnte sagen: Kirche muss Kirche, Theologie
muss Theologie bleiben. Aber das Verstindnis dessen bei ihm hédngt schlecht-
hin daran, dass man begreift, dass er damit zugleich das Verstdndnis dersel-
ben Parole bei den Jungreformatoren aufs bestimmteste ablehnte. Seine Ab-
lehnung der Jungreformatoren war nicht ein Missverstandnis, sondern an
deren Verstdndnis hingt das Verstdndnis des Sinnes seines ganzen Kirchen-
kampfes. Und was er da ablehnte, ist jetzt klar. Sein Kampf 1933/34 galt dem
Ringen um ein kirchliches Reden und Handeln, das als solches jede Kombi-
nierbarkeit mit einem Ja zum neuen Staat grundsatzlich ausschloss. Man
konnte auch sagen, es standen sich auf beiden Seiten zwei verschiedene Auf-
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fassungen von «Bekennen» gegeniiber: dort in dieser Gruppe ging es um
Wahrung und Sicherung des kirchlichen Bekenntnisstandes vor dem Staat,
hier bei Barth um die Befdahigung zu aktuellem Bekennen, notfalls auch ge-
geniiber oder gar gegen den Staat. Und in seiner Sicht hat sein Ringen eben
darum dann in der Barmer Erkldarung kirchliche Anerkennung und Giltig-
keit bekommen. Also, pointiert gesagt: wer Barths Kampf gegen die Jungre-
formatoren fiir falsch halt, kann schwerlich den Sinn verstehen, in dem
Barth die Barmer Erkldrung vom Mai 1934 verfasste.

Was Barth schon im Juni 1933 als das Problem bei jenem Eintreten bloss
fiir eine «formale Selbstdndigkeit der Kirche» ansah, das bestétigte sich ja
dann exemplarisch bei den innerkirchlichen Diskussionen um den kirchli-
chen Arierparagraphen im Herbst 1933. Die meisten Gutachten®® dazu lau-
fen (mehr oder weniger) auf der Linie, die W. Kiinneth, fiihrendes Glied der
Jungreformatoren, bereits im April abgesteckt hatte®®: der kirchenrechtliche
Status der Judenchristen in der Kirche féllt ins Ressort der Kirche, die politi-
sche Behandlung der Juden im staatlichen Leben féllt ins Ressort des von den
Christen zu bejahenden Staates. So erklarte nun z.B. Georg Merz: Der NS-
Staat «Mag... durch volkspolitische Erwagungen genotigt sein, (den Juden)
den Eingang in das natiirliche Volk zu versagen. Der lutherische Christ...
kann auch dies Gesetz bejahen». Aber infolge des allgemeinen Priestertums,
in das auch Juden «durch die Taufe» aufgenommen wiirden, diirfe die Kir-
che Judenchristen nicht vom Amt ausschliessen, wennschon sie sich heute
zuriickhalten sollten wegen «der schwierigen Lage, ’in die sie die Kirche vor
dem Volke bringen’’»?°,

Auf derselben Linie lief aber nun auch der Pfarrernotbund, der in jenem
Herbst in Protest u.a. gegen den kirchlichen Arierparagraphen entstand und
in dem ein gut Teil jener Jungreformatoren fiihrend waren. In der Verpflich-
tungserkldrung fiir die Mitglieder des Notbunds wandte man sich wohl gegen
die «Verletzung des Bekenntnisstandes» durch Verfolgung von Pfarrern und
eben auch durch Anwendung eines kirchlichen Arierparagraphen. Aber wie
das gemeint war, offenbarten die «Satze zur Arierfrage in der Kirche» des
Notbundleiters Martin Niemdller — ndmlich etwa im Sinn der These von
Merz?*'. Und dass hier weiter liberhaupt nach dem Muster jener gezeigten Art
von Zweireichelehre gedacht wurde, machte vollends das Flugblatt des Not-
bundes vom November 1933 klar mit seiner Erklarung: seine «Staatstreue»
sei «unerschiittert»*?.

Man versteht von da aus Barths Satz nach seiner ersten Begegnung mit
dem Notbund am 30. Oktober 1933%*: er habe dort «alles, wasich im Sommer
gegendie... Jungreformatoren auf dem Herzen hatte in erschreckender Wei-
se bestdtigt gefunden». Und man versteht von da aus, warum fiir Barth mit
der gewiss notigen Ablehnung des Arierparagraphen noch nichts gewonnen
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war. Solange ndmlich dabei das kirchliche Bekennen mit einem Ja zum Staat
kombiniert war, solange war die Kirche nicht frei gegentiber dem Staat und
solange blieb ihr Bekennen faktisch nur Wahrung des «Bekenntnisstandes»,
d.h. kirchliche Selbstsicherung, und das unter gleichzeitiger Gutheissung des
staatlichen Treibens, z.B. in puncto Rassegesetzgebung. Die eingangs zitierte
These Gerlachs enthdélt also meines Erachtens einen groben Fehler, indem sie
die Notbunderkldarung gegeniiber dem kirchlichen Arierparagraphen auto-
matisch ineinssetzt mit einer «Verpflichtung gegeniiber dem Volk Israel».
Eine solche Verpflichtung war die Erkldrung gerade nicht. Sie war kein Wort
flir die Juden, sie war ein Wort gegen die Verletzung der Kirchenordnung
und des «Bekenntnisstandes». In dem Kontext, in dem sie stand, und in der
Art, in der sie begriindet war, liberliess sie ja die nichtchristlichen Juden viel-
mehr dem staatlichen Treiben, dass sie ausdriicklich guthiess. Uberspitzt ge-
sagt: die Art und Weise, in der sich die kirchliche Mitte damals iiberhaupt ge-
gen einen kirchlichen Arierparagraphen wandte, hinderte sie geradezu, zu ei-
ner «Verpflichtung gegeniiber dem Volk Israel» zu stehen. Und dass sie zu
den Judenchristen stand, das beruhte auf der ilteren kirchlichen Auffas-
sung, dass Judenchristen gar keine Juden mehr seien, dass das Taufwasser
ihr Judesein abwasche — eine Auffassung, die durch die Nazilehre von der
rassischen Begriindung des Judeseins freilich etwas ins Wanken geriet, was
sichin der Aufforderung etwa von Niemoller und Merz zeigte, die Judenchri-
sten miissten sich heute in der Kirche zuriickhalten?®*.

4. Widerstand durch die Bindung an das eine Wort Gottes

Eben bei jener ersten Begegnung mit dem Notbund beriihrte Barth ge-
nau diesen wunden Punkt, indem er sagte: «Was sagt die Kirche zu dem, was
in den Konzentrationslagern geschieht? oder was zu der Behandlung der Ju-
den?»**. «Ist die Kirche nicht mitschuldig daran, weil sie geschwiegen hat? ...
Wer das Wort Gottes zu verkiindigen hat, der muss zu solchen Vorgédngen sa-
gen, was das Wort Gottes sagt»*®. Man muss diese Worte streng im Ohr be-
halten, um zu begreifen, dass Barths Kirchenkampf offenbar dem Ziel galt,
die schweigende Kirche instandzusetzen, eine auch in dem Sinn bekennende
Kirche zu werden, dass sie auch gegeniiber dem Unrecht an den Juden nicht
mehr schweigt. Die tiefe Erschiitterung Barths dariiber, dass die Kirche frei-
lich vorderhand nahezu ganz unfihig ist, auch hier zu bekennen, bestimmte
die Linie nun seines Kirchenkampfes in der Weise, dass er im Grunde einfach
nach drei Grundsatzen verlief: 1.) die Kirche ist zuriickzurufen zur Verkiin-
dung allein des Wortes Gottes, 2.) die Kombination ihrer Verkiindigung mit
einem Ja zum Hitlerstaat wird nur so, aber so unbedingt und von selbst auf-
horen, und 3.) — mit jenem Zitat: «Wer das Wort Gottes zu verkiindigen
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hat, der muss (!!) zu solchen Vorgidngen sagen, was das Wort Gottes sagt»;
der wird also zu den vorfallenden Ungeheuerlichkeiten u.a. inbezug auf die
Juden nicht schweigen.

Uberzeichne ich damit Barths Einstellung? Es finden sich ja Ausserun-
gen von ihm aus dieser Zeit, die man oft so verstanden hat, als hdtte doch
auch er jene angedeutete Art von Zweireichelehre vertreten bzw. als hatte er
derart zum Riickzug in den Elfenbeinturm «theologischer Existenz» gebla-
sen, dass er damit faktisch einen Freibrief fiir staatliche Willkiir ausgestellt
hat. Ich nenne zwei der markantesten Ausserungen. 1) Sein Satz im Heft
«Theologische Existenz heute» von Juni 1933, es gelte gerade jetzt Theologie
zu treiben, «als wire nichts geschehen»?®’. Die Polemik dieser Schrift gegen
die Jungreformatoren sollte einem freilich eigentlich schon verbieten, den
Satz in jener Weise zu verstehen. Tatsachlich war der Satz, gerade jetzt zu
tun, «als ware nichts geschehen», die denkbar schroffste Kampfparole gegen
das Diktat der damals in der Kirche ausgerufenen «neuen Gottesstunde von
1933». Der Satz erklirt: es ist nichts mit dieser «Gottesstunde»; sie bedeutet
und gebietet uns — nichts! Und von jenem Diktat rief Barth nun allerdings
weg zum allein verbindlichen Wort Gottes, aber damit nicht in einen Elfen-
beinturm, sondern das in der Meinung, wie er gleich hinzufligte: «dass das
Wort Gottes Alles und Jedes aus dem Feld schldgt, was ihm widerstehen
mag»*®. Und dass heisst, «darum kann die Kirche, kann die Theologie auch
im totalen Staat keinen Winterschlaf antreten, kein Moratorium und auch
keine Gleichschaltung sich gefallen lassen. Sie ist die naturgemasse Grenze
jedes, auch des totalen Staates»*. Mit anderen Worten, im Wort Gottes hat
die Kirche, wenn sie sich allein daran binden lasst, gerade jetzt — wie Barths
haufige Formel lautet — ein «geistliches Widerstandszentrum»*°.

Eine zweite dhnliche Ausserung: Im Dezember 1933 erklirte Barth: «Ich
widerstehe einer heute beim Nationalsozialismus ihre Zuflucht suchenden
Theologie, nicht der nationalsozialistischen Staats- und Gesellschaftsord-
nung»*'. So hétte vielleicht auch Kiinneth reden konnen. Aber wenn der Satz
tatsdchlich sagt, wie er auf Anhieb tont, so hatte sich Barth schon sehr wider-
sprochen, wenn er nur wenige Monate spater der Bekennenden Kirche die
«Illusion» vorwarf, «als ob der eigentliche Gegner einer Bekennenden Kir-
che nicht der nationalsozialistische Staat als solcher sei»*?. In Wirklichkeit
liegt die Pointe jenes Satzes in seiner folgenden Begriindung: nicht aus klo-
sterlicher Gleichgiiltigkeit widerspreche er nicht dem Hitlerstaat, sondern
«einfach darum, weil ich iiberzeugt bin, dass die Kirche gegeniiber Staat und
Gesellschaft der éibergeordnete, der iiberlegene Bereich ist, dass die eigentli-
chen Entscheidungen auch iiber Staat und Gesellschaft nicht in Staat und Ge-
sellschaft, sondern in der Kirche fallen»*®. Das ist deutlich nicht die Zweirei-
chelehre der Jungreformatoren, sondern eine, ich mochte sagen, «theokra-
tisch-christokratische» Sicht von Kirche und Staat. Zwar nicht, indem die
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Kirche die Welt beherrscht, aber indem sie, wie Barth im selben Zusammen-
hang sagt, einfach Kirche isz, das heisst: indem sie sich allein vom Wort Got-
tes regieren lasst, ohne daneben andere Anspriiche anzuerkennen, fallen in
ihr Entscheidungen auch inbezug auf den Staat — und zwar nun offenbar so,
dass sie dann faktisch zum Unrecht im Staat nicht mehr schweigen wird.

Es leidet fiir mich keinen Zweifel, dass Barth genau in diesem Sinn dann
auch die Barmer Erklarung vom Mai 1934 verfasst hat. Denn das brachte
Barmen: eine Bindung der Kirche und ihrer Verkiindigung an das eine Wort
Gottes in Jesus Christus — und das in einer Weise, dass diese Bindung nicht
mehr kombiniert und kombinierbar war mit der Bindung an «andere Ereig-
nisse und Méachte, Gestalten, Wahrheiten». (These 1). Und nach These 2 hat
das tatsdachlich nicht nur innerkirchliche Relevanz — «als gebe es (andere)
Bereiche», in denen wir «anderen Herren zu eigen wiren» und nicht unter
dem Gebot des einen Herren stiinden. Vielmehr (These 5) ist der Kirche auf-
getragen, in diesen anderen Bereichen (ohne zu verwischen, dass es andere
Bereiche sind), also in Staat und Gesellschaft «an Gottes Reich, an Gottes
Gebot und Gerechtigkeit» zu erinnern.

Es ist zum Verstandnis dieser Thesen und speziell der ersten schlechter-
dings entscheidend, dass sie nicht sozusagen der Absolutheitsanspruch einer
triumphalistischen Kirche waren**, sondern das Bussbekenntnis einer irren-
den Kirche. Der Ton war nicht der: wir haben das eine Wort Gottes und kon-
nen das nun z.B. den Juden siegreich um die Ohren schlagen, sondern: wir
Christen sind nicht dort gewesen, bei dem doch fiir uns allein verbindlichen
Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Von da aus erklart
sich mir librigens Barths sonst ratselhafte Zustimmung zu Asmussens kom-
mentierendem Vortrag in Barmen*’, namlich so, dass er aus dem in manchen
Tonen wenig erfreulichen Vortrag nur eines, eben das Genannte heraushor-
te. Barth hat jaspiter, wenn er Asmussen dafiir lobte, meines Wissens immer
nur einen Satz von Asmussen erwdhnt*¢: die Kirche bekenne mit These 1 ihre
Schuld fur den seit Jahrhunderten die Kirche verwiistenden Irrtum. Eben
dieser fiir Barth wichtige Satz stellte nach ihm klar, dass «Barmen» als sol-
ches kirchliches Bussbekenntnis zu versetehen ist*’.

Es ist weiterhin davor zu warnen, leichtfertig von einem «Schweigen»
der Barmer Erklarung zur Judenfrage zu reden. Es gibt verschiedene Arten
des Schweigens. Es gibt ein Schweigen der Zustimmung, bei dem nichts zur
staatlichen Behandlung der Juden gesagt wird, weil man es gutheisst und
nichts daran auszusetzen hat. Es gibt auch ein Schweigen der Gleichgiiltig-
keit, bei dem man so mit anderen Dingen, etwa mit der Sicherung der eigenen
Interessen, beschéftigt ist, dass man die christliche Stellungnahme offen lasst
und verschiedene, wenn nicht gegensatzliche christliche Einstellungen flir
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moglich halt zu dem, wie der Staat mit den Juden umgeht. Hat die Barmer
Erklarung (warum auch immer) nicht ausdriicklich die Judenfrage genannt,
so ldsst sichimmerhin klar sagen, dass ihr Schweigen weder dieser noch jener
Art war. Nimmt man ihren Text so, wie er lautet, dann erlaubt er weder eine
Zustimmung noch eine Indifferenz gegeniiber dem damaligen Antisemitis-
mus. Denn der Text schneidet die entscheidende Wurzel ab, aus der die da-
malige christliche Zustimmung oder Indifferenz in dieser Sache kam, nim-
lich das, was Barth die «natiirliche Offenbarung» nannte und besonders in
These 1 verwarf*®. Wo nicht mehr, wie das bei der Annahme einer natiirli-
chen Offenbarung Gottes der Fall ist, gesehen wird, dass Gott sich nicht ein-
fach tiberall offenbart, sondern an einem bestimmten Ort, im Raum seines
im Alten Testament bezeugten erwihlten Volkes, da kann man dann Gottes
Willen eben auch im Gesetz des deutschen Volkes oder in der geschichtlichen
Stunde des Fiihrers zu erkennen behaupten, wie es in der Kriche damals iiber
die Reihen der Deutschen Christen hinaus geschehen ist, um dann solche Er-
kenntnis irgendwie mit dem biblischen Evangelium zu verbinden. Und wo
man wiederum solche Erkenntnis behauptet, da wird damit praktisch bereits
das Alte Testament und die Erwédhlung des in ihm bezeugten Volkes ausge-
hohlt. Der christliche Antisemitismus war also eine Bliite am Unkraut der
Lehre von der natiirlichen Gottesoffenbarung. Mit dem Angriff auf dieses
Unkraut war mithin der Antisemitismus in der Wurzel angegriffen.

Kurz, «Barmen» ist keine Kompromissformel, sondern klarer Aus-
druck von Barths Verstiandnis einer Bekennenden Kirche, mit deutlichen Im-
plikationen fiir ein Einstehen zugunsten der Juden. Das hdchst Verwunderli-
che aber ist, dass dieses Verstdndnis, fiir das Barth bisher ziemlich einsam ge-
kdmpft hatte, hier nun die «einmiitige» Zustimmung einer Mehrheit fand,
darunter von vielen, die sich bislang mehr oder weniger auf der gezeigten Li-
nie der Jungreformatoren bewegt hatten. Da fragt sich natiirlich, ob die Bar-
mer Einmiitigkeit eine tatsdchliche oder nur eine scheinbare war? Das musste
sich alsbald z.B. eben an der Stellung zur Judenfrage zeigen, die immerhin ja
dort nicht direkt genannt war. Dass sic — ohne dass die Erkldrung sachlich
gleichgiiltig gegen den Antisemitismus war, geschweige ihn guthiess — nicht
direkt genannt war, dafiir gab es, wie gesagt, einige dussere Griinde auf seiten
Barths. Wichtiger ist, hier nun auch noch einmal das ebenfalls schon Gesagte
ins Auge zu fassen, dass der Text im Sinn, in dem ihn Barth verfasste, im
Kontext seines Bemiihens gelesen werden muss, eine Kirche, die er im ganzen
nicht dafiir fiir fahig hielt, nun doch in die Lage zu bringen, in der sie nicht
mehr wiirde schweigen konnen, auch an diesem Punkt nicht. Insofern brach-
te «Barmen» mehr, als man damals erwarten konnte: namlich die Klarstel-
lung der fiir die Kirche und ihre Verkiindigung und ihren Dienst allein ver-
bindlichen Bindung an das eine Wort Gottes in Jesus Christus und damit die
Klarstellung der sachlichen Voraussetzung, unter der das Bekennen der Kir-
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che mehr und anderes ist als ein Sichern des eigenen Bestandes, ndmlich das
Reden und Handeln von einem «geistlichen Widerstandszentrum» aus.

5. Die Judenpredigt

Von da aus ist erneut und jetzt erst recht zu sagen, dass die Nichterwah-
nung der Judenfrage in der Barmer Erkldarung jedenfalls nicht bedeutet, dass
die Stellung zu ihr offengelassen oder ins freie Belieben der christlichen Mei-
nungen gestellt worden wire. Es war ja eine Grundthese Barths, dass eine al-
lein an das Wort Gottes nach der Schrift gebundene Kirche frei gegeniiber
dem Staat wird, so frei, dass ihr Bekennen von selbst faktisch einen Wider-
spruch gegen staatliches Unrecht in sich schliesst. «Wer das Wort Gottes zu
verkiindigen hat, der muss zu solchen Vorgangen (sc. wie der Misshandlung
der Juden) sagen, was das Wort Gottes sagt», hat es eben geheissen. Nun, da
sich die Kirche in Barmen in ihrer Verkiindigung an das eine Wort Gottes ge-
bunden hat, wiirde sie also nicht mehr zur Misshandlung der Juden schwei-
gen konnen.

Dass das keine vage Hoffnung war, dafiir hatte Barth bereits 6ffentlich
einen Beweis vorgelegt: in seiner sofort gedruckten Predigt vom 10.12. 1933
iiber Romer 15, 5ff., die eine Verbreitung fand wie kein anderes evangeli-
sches Wort fiir die Juden in der Hitlerzeit**. Wie mit einem Schlage fand
Barth hier nun selber jene bei ihm vorher so noch nicht gegebene konkrete Is-
raellehre. Aber seine Predigt ist ein Wendepunkt nicht nur in seiner eigenen
Erkenntnis von Israel, sondern sogar in der deutschen Theologiegeschichte
in dieser Sache iiberhaupt. Barths Vorbemerkung, dass er sich dieses Thema
nicht ausgesucht, sondern dass der Text ihn dazu genotigt habe®®, bedeutet
keine Abschwiachung seiner folgenden ebenso tiefen wie mutigen
Aussagen®'. Im Gegenteil, das ist die Angel in der Tiir seiner Aussagen. Fiir
ihn ist die Notigung des Textes geradezu der Beweis dafiir, dass tatsdchlich
die Bindung der Kirche allein an das Wort Gottes, «wie es in der Heiligen
Schrift bezeugt wird», notwendig zu einem Wort fiir die Juden werden mus-
ste. Wenn man anders als in solcher Notigung tiber die Judenfrage rede, sagt
er in der Predigt, sei man «auf dem Markt» und so komme man zu allerlei
willkurlichen Meinungen tiber die Juden, aber nicht zu einem notwendigen
Annehmen der Juden, und «das Wort Gottes schweigt dann wohl»*?. Aber
wenn es nicht schweigt, sondern redet und denn auch gehort wird, dann kann
man auch zur Missachtung und Misshandlung der Juden nicht schweigen.

Mit dem Pochen auf den biblischen Text ist klar, dass sich Barth der Zu-
gang zur Judenfrage theologisch erschloss. Das heisst, die Frage der christli-
chen Stellung zu den Juden stellte sich ihm nicht mehr (wie den meisten da-
mals sonst) erst indirekt und nachtraglich auf dem Umweg des christlichen
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Verhéltnisses zum Staat; sondern vom Wort Gottes her ist das christliche
Verhiltnis zu den Juden ein direktes und besonderes. Ich raffe Barths uner-
hort dichte Aussagen in vier Sdtzen zusammen®?:

1) Die Verbundenheit der Christen mit den Juden ist unentrinnbar, weil
Jesus Christus Jude war. Dieses Volkes Blut floss in seinen Adern. Seine
«Art» hat er angenommen, heisst es provozierend. Das erklart gerade das da-
mals als pudendum Empfundene zu einem credendum. Und damit wird die
damalige Rede von einem «artgeméassen Christentum» kritisch ins Gegenteil
gekehrt — durch die Zumutung an die Christen, wie Barth bald in Kirchliche
Dogmatik 12 sagte, in einem «letztlich geradezu entscheidenden Sinn selbst
Jude zu werden»**. Das heisst, die eigentliche theologische Frage ist nicht: ob
wir Christen die Juden aufnehmen, sondern allein die: ob wir zu ithnen auch
noch hinzu aufgenommen werden. Und also liegt das Heil fiir die Christen
nicht darin, dass es von den Juden weg zu uns tibergegangen ist, sondern dar-
in, dass wir umgekehrt zuriickgehen miissen, wie Barth sagt, «mitgenommen
oder hineingenommen» werden von Jesus in seinen «Bezirk», zu seinem
Volk?*?.

2) Das Besondere der Juden — hier nun kein Wort von «Blut und Ras-
se» — besteht eben darin, dass sie erwdhlt sind, trotzihrer in ihrer eigenen Bi-
bel sehr offen genannten Stinden. Thr Besonderes liegt nicht inirgendwelchen
Vorziigen, die die Menschen dieses Volkes haben und derer sie sich rithmen
mogen, sondern liegt in dem Vorzug, den Gott dem Volk aus unverdienter
Gnade gibt. Ihr Besonderes liegt darum auch darin, dass sie uns andere durch
ihre Existenz daran erinnern, «dass es etwas Besonderes» — «dass es Gnade
ist», wenn Gott Menschen erwéhlt. Der Antisemitismus nimmt im Kern nicht
Anstoss an den Juden, sondern an ihrem «Gott der freien Gnade»®®.

3) «Das Heil kommt von den Juden» (Joh. 4,22)°", und zwar wunderli-
cherweise dadurch, dass Israel den Christus genau so verworfen hat, wie es
alle Volker auch genau so getan haben wiirden. Das nimmt der Gottesmord-
theorie ihre Pointe. Ja, Barth korrigiert hier gleich an zwei weiteren Punkten
die christliche Tradition: a) Der Verwerfung Christi seitens dieser Menschen
entspricht keine gottliche Verwerfung dieses Volks. Gerade kraft der Verge-
bung des Gekreuzigten bleiben sie das erwahlte Gottesvolk. b) Nicht an sich
die Verwerfung Christi durch die Juden erméglicht es der Kirche, anstelle der
Juden Gottesvolk zu sein — das wére das, was Barth spéter als spezifisch
«christlichen Antisemitismus» abgelehnt hat*®* —, sondern die (auch fiir die
Juden giiltige) Vergebung Christi erlaubt es den Christen, nun auch zum
Volk Gottes hinzuzukommen, obwohl sie keinerlei Vorzug vor den Juden
haben.

Wenn es einen Vorzug gibt, dann haben ihn nur die Juden. Das bestatigt
den schonen Satz von B. Klappert: Man kann nicht das «sola gratia» prokla-
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mieren und Antisemit sein’®. Von hier aus auch der Versuch einer Antwort
auf P. Lapide: Der «Christomonismus», den er Barth und speziell der Bar-
mer Erklarung vorwirft und den er fiir die Wurzel eines gefdhrlich be-
schrankten und beschrankenden Denkens halt, — oder sagen wir besser, da
Barth dieses Wort entschieden abgelehnt hat: die zentrale Stellung Jesu Chri-
sti bedeutet jedenfalls im Neuen Testament keine Einengung des Denkens, so
dass man darum dagegen zur Korrektur eine andere, bessere, ndmlich eine
universalistische Linie betonen miisste. Vielmehr hat Barth ja das wieder aus
dem Neuen Testament hervorgehoben, dass gerade der eine Jesus Christus
der Garant des Universalismus der Gnade ist, die zuerst den Juden, dann
aber zu ihnen hinzu allen Menschen gilt: 1. Joh. 2,2; Joh. 3,16!.

4) «Nehmet euch einander auf» (Rom. 15,7) — als «strenger, unerbittli-
cher Befehl fiir das Verhaltnis von Juden und Heiden®’! Der Aufnahme der
Heiden zu den Juden ins Volk Gottes muss also eine Aufnahme der Juden
durch die Christen entsprechen. Das darf auch durch das nicht verhindert
werden, was man sich einander vorhalten mag. Denn — und hier folgt einer
der einsichtigsten Satze zu der ganzen Frage in der damaligen Zeit — Jesus
«sieht uns als Juden im Streit mit dem wahren Gott und als Heiden im Frie-
den mit den falschen Gottern, aber er sicht uns beide vereint als ’Kinder des
lebendigen Gottes’»®'. Also konnen wir einander «nur noch die Hande ge-
ben..., um miteinander die Treue Gottes an uns... zu preisen». Und das halte
zusammen wie keine Volksgemeinschaft und kein Staat. Das hiess in der Zeit
damals sinngemass: mit diesem Zusammenhalt muss die Kirche jetzt hervor-
treten, sie hat jetzt die Mission des Zusammenhaltes, des Die-Hand-Gebens
da, wo der Staat trennt.

Ich rede jetzt nicht von der Diskussionsbediirftigkeit dieser Thesen
Barths, sondern sage nur: ihre Stosskraft geht jedenfalls klar in die Richtung,
die damals eine wegen juidischer Verwandtschaft beunruhigte PredigthOrerin
heraushorte und die ihr Barth folgendermassen bestétigte: «dass man im
Glauben an Christus... die Missachtung und Misshandlung der Juden, die
heute an der Tagesordnung ist, einfach nicht mitmachen darf!»**. Und ich
betone nochmals das mir hier Entscheidende, dass fiir Barth das Ernst-
machen mit dem dann in Barmen bekannten alleinverbindlichen Wort Got-
tes ein solches Einstehen fiir die Juden — nicht nur einschliessen konnte, son-
dern notwendig einschliessen musste.

6. Christliches Schuldbekennen

So selbstverstdndlich das nach allem Gesagten offenbar fiir Barth war,
Tatsache ist aber nun, dass «Barmen» kaum in dieser Weise wirksam gewor-

171



den ist. Liest man z.B. den Artikel von G. Merz iiber «Barmen» im Evang.
Kirchenlexikon®®, der damals als Vertreter der kirchlichen Mitte dabei war,
so dringt sich die Vermutung auf und erhértet sich nahezu zur Gewissheit,
dass eine Einmiitigkeit dort doch nur sehr teilweise gegegeben war — was
wohl auch Barth iibersehen hat. Ich vermute, dass die Mehrheit der Delegier-
ten die Erklarung gerade nicht in dem gezeigten Sinn verstanden hat, sondern
— ich meine: gegen den Wortlaut! — wohl nur als Bestatigung der ja vorher
schon vorherrschenden, bei den Jungreformatoren und im Pfarrernotbund
verbreiteten Ansicht: einerseits sei der Bereich der Kirche und ihres Bekennt-
nisstandes vor dem Staat zu schiitzen, andererseits greife sie ihm nicht in sein
Amt. Barth sah erst einiges spater mit wachsender Unruhe, dass die in Bar-
men formierte Kirche gegenitiber viel staatlichem Unrecht, namentlich an den
Juden, eine schweigende Kirche blieb®. Sie habe das Unrecht nicht nur
«nicht verhindern konnen», sondern «leider nicht einmal verhindern wol-
len»¢°. Und ihre Schuld bestehe dabei in einem «An-Ort-Treten in der einst
gebotenen Ausgangsstellung»©¢, statt dass ihre Glieder «vonda aus... weiter-
gegangen sind»¢” hin zu einer Opposition gegen das Unrecht. 1964 aus Anlass
von 30 Jahren Barmen zog Barth dann eine verheerende Bilanz: « Barmen»
sei kein Wendepunkt der jlingsten Kirchengeschichte; es habe, dem dort er-
hobenen Anspruch zuwider, weder die Kirche geeint, noch zur Konzentra-
tion auf das eine Wort Gottes gesammelt, noch ein Politikum im Widerstand
gegen das Unrecht bedeutet®®.

Es widerstrebt jedoch der «theologischen Existenz» Barths, fiir eine sol-
che Entwicklung einfach andere anzuklagen — so auf dem Ton: Hétte man
nur auf mich gehort! Er hat vielmehr das iiberwiegende Nichtbekennen der
Bekennenden Kirche inbezug auf die Juden im Alter als eine sehr konkrete
Frage nach seinem eigenen Versagen in den zwei Jahren seines direkten Da-
beiseins im deutschen Kirchenkampf verstanden — als Frage nach seiner
Schuld daran, dass die von ihm verfasste Barmer Erklarung die evangelische
Kirche faktisch doch nicht instandgesetzt hat, an diesem Punkt zu bekennen.
Man kann freilich mit solchem Schuldbekenntnis auf zweierlei Weise umge-
hen. Wenn mir z.B. der alte Barth einmal sagte, er habe die meisten Teile der
Bibel nie verstanden, so kann ich entweder erschrocken sagen: Was soll dann
ich erst sagen, wenn es so schon am griinen Holze ist! — oder ich kann sagen:
Da seht, er hat es selber zugegeben, dass er ein Stiimper ist! Entsprechendes
gilt von seinem Schuldbekenntnis in der Judenfrage: Man kann es in er-
schrockener Mitbetroffenheit hdren, angeregt zu cigener Bussfertigkeit,
oder man kann es als Unbeteiligter gegen ihn zitieren. Indem ich das Erstere
vorziehe, bemerke ich: Wenn Barth seine hochstpersonlich eigene Schuld am
Grauen des Judenmords bekannt hat®®, so sagt mir das: auch wenn ich eine
bose Entwicklung nicht gewollt habe (und das meine ich nun gezeigt zu ha-
ben, dass Barth fiir den Antisemitismus damals weder blind war noch dass er
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ihn guthiess) —, aber auch das ist mir nachher, wenn die bose Entwicklung
dennoch eingetreten ist, kein Grund zur Ausrede und Entschuldigung. Oder
um es noch direkter zu sagen: man kann es erkldren, warum das Wort «Jude»

in

der Barmer Erklarung fehlte. Aber es gibt sehr verstandliche Unterlassun-

gen, die gleichwohl schwere Unterlassungsszinden sind. Eine solche ist, dass

n

der Barmer Erkldarung das eine, uniiberhorbare, unzweideutige, solidari-

sche Wort fehlt: Jude!
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ANMERKUNGEN

. Der folgende Text ist der Wortlaut eines Vortrages, der am 12. Febr. 1984 in Maria
Laach im Rahmen einer Tagung des rheinischen Arbeitskreises Kirche und Judentum
aus Anlass des 50jdhrigen Jubildums der Barmer «Theologischen Erklarung» vom
Mai 1934 gehalten wurde. Der Abdruck schliesst auch einige ad-hoc-Antwortversuche
auf den vorangehenden Vortrag von Prof. Pinchas Lapide liber das Defizit von «Bar-
men» beziiglich der Juden ein. Wieich seinem Aufsatz «Barmen — und die Juden? Ei-
ne Defizitanzeige», in der NZZ vom 26./27.5.1984, Nr. 122 gern entnehme, hat er in-
zwischen seine im Februar vorgetragene, schroffere Sicht des hier verhandelten The-
mas differenziert und modifiziert. Ferner habe ich im folgenden dankbar einige Anre-
gungen aus dem dort teilweise dargebotenen Vortrag von Berthold Klappert libernom-
men: Barmen I und die Juden, gedruckt in: Bekennende Kirche wagen. Barmen
1934-1984, hrsg. von J. Moltmann, Miinchen 1984, S. 59ff. Mein Vortrag ist im iibri-
gen das Gerippe einer geplanten grosseren Arbeit iiber das Thema.

. Vgl. die beiden Texte von 1933 — in: Ges. Schriften, II, Miinchen 1965, S. 44ff u. 62ff.
In welchem Masse hier die Judenfrage «6ffentlich» als entscheidend geltend gemacht
worden ist, ist mir noch nicht aus der Sekundaérliteratur dariiber ganz deutlich gewor-
den.

. K. Barth, Briefe 1961-1968, Ziirich 1975, S. 403.

. K. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, Frankfurt/Berlin/Wien 1977,
S. 558.

. W. Gerlach, Zwiespdltig in der «Judenfrage». Bonhoeffers Mut und die Furcht der
Kirchenkdmpfer, in: Luth. Monatshefte, 18. Jg. 1979, S. 463f.

. A.a.0., 466.

. K. Barth, Zum Kirchenkampf. Beteiligung, Mahnung, Zuspruch, ThExh NF H. 49,
Miinchen, 1956, S. 34.

. K. Barth, Eine Schweizer Stimme, Zollikon 1945, S. 90.

. Vgl. hierzuauch K. Barth, KD I1/2, S. 225: «Das und nur das hat die Kirche Israel (un-
ter dem beide tiberspannenden Bogen des Bundes!) vorzuhalten: Es ist zu wenig Is-
rael!».

. A.a.0..
. Vgl. auch K. Barth, Briefe 1961-1968, S. 421.
. Vgl. etwa K. Barth, KD 1/2, S. 566f.
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13.

14.

15.
16.
17
18.
19

20.
21.
22,

23.
24.
25.
26,
27
28.

29,
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42.
43.
44,
45.

Vgl. dazu die ausfiihrliche Analyse der einschldagigen Passagen der «Romerbriefe»
Barths von 1919 und 1922 bei F. W. Marquardt, Die Entdeckung des Judentums fiir
die christliche Theologie. Israel im Denken Karl Barths, Miinchen 1967.

Textindem von R. Geis und H.J. Kraus hrsg. Sammelband: Versuche des Verstehens.
Dokumente judisch-christlicher Begegnung aus den Jahren 1918-33, Theol. Biicherei
33, Miinchen, 1966, S. 255.

Nach miindlicher Mitteilung Barths an den Verfasser.

K. Barth, Ethik I 1928, Ziirich 1973, S. 326.

A.a.0., S.331.

Bei E. Busch, Karl Barths Lebenslauf, Miinchen 1975, S. 236.

Belege bei W. Koch, Karl Barths erste Auseinandersetzungen mit dem Dritten Reich,

in: Richte unsere Fiisse auf den Weg des Friedens. H. Gollwitzer zum 70. Geburtstag,
Miinchen 1979, S, 509ff.

Heft 1 der gleichnamigen Schriftenreihe, Miinchen 1933, S.25.
K. Barth, Gottes Wille und unsere Wiinsche, Miinchen 1934, S. 14.

So sagte es H. Asmussen ausdriicklich in seinem kommentierenden Vortrag «tiber die
Theologische Erkldrung zur gegenwirtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kir-
che», neugedr. in: Die Barmer Theologische Erkldarung. Einfiihrung und Dokumenta-
tion, hrsg. von A. Burgsmiiller und R. Weth, Neukirchen 1984, S. 51.

D. Bonhoeffer, Ges. Schr. II, S. 128ff.

A.a.O., S. 134ff.

K. Barth, Lutherfeier 1933, ThExh 4, Miuinchen 1933, S. 4.

K. Barth, Fiir die Freiheit des Evangeliums, ThExh 2, Minchen 1933, S. 13.
Theol. Ex. heute, (Heft 1), S. 32.

Zum Teil gesammelt bei H. Liebing, Die Marburger Theologen und der Arierpara-
graph in der Kirche, Marburg 1977.

Vgl. K. Scholder (siehe Anm. 3), S. 349.

G. Merz, Zur theologischen Erorterung des Arierparagraphen, in: Zwischen den Zei-
ten, 11. Jg. 1933, S. 533.

In: JK, Jg. 1, Nov. 1933, S. 269ff., teilweise abgedr. in: Der ungekiindigte Bund, hrsg.
von D. Goldschmidt u. H.J. Kraus, Stuttgart 1962, S. 213f.

H. Prolingheuer, Der Fall Karl Barth. Chronographie einer Vertreibung 1934-1935,
Neukirchen 1977, 2. Aufl. 1984, S. 15f.

K. Barth, Lutherfeier, S. 5.

In den in Anm. 29 und 30 genannten Texten.

H. Prolingheuer, S. 18.

K. Scholder, S. 687.

K. Barth, Theol. Existenz heute (H. 1), S. 3.

A.a.0.,S. 4.

A.a.0., S. 40.

A.a.0.,S8.36u.0.

K. Barth, Die Kirche Jesu Christi, ThExh H. 5, Miinchen 1933, S. 8.
H. Prolingheuer, S. 19.

Vegl. Anm. 41.

So schien P. Lapide in Maria Laach die 1. Barmer These zu verstehen.
Vgl. oben Anm. 22.
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46.
47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
38.
39,
60.
61.
62
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

Vgl. z.B. K. Barth, KD I1/1, S. 197.

So beginnt die 1. Theolog. Erkldrung an der reform. Synode in Barmen im Jan. 1934
ausdriicklich mit den Worten: «Angesichts der kirchlichen Ereignisse des Jahres 1933
gebietet uns das Wort Gottes, Busse zu tun und umzukehren». (K. Barth, Gottes Wille,
—vgl. Anm. 21 —, S. 9).

Das stellt besonders erhellend Klappert in dem in Anm. 1 genannten Aufsatz heraus,
S. 70ff.

K. Barth, Die Kirche Jesu Christi, ThExh H. 5, Miinchen 1933, 2. Aufl. 1934. Da dem
Kaiserverlag die Unterlagen durch den Krieg zerstért wurden, konnte er nicht Aus-
kunft geben, wie gross die Auflagenhohe war.

A.a.0.,S.3.
K. Scholder, S. 558 deutet es wohl so.
K. Barth, Die Kirche Jesu Christi, S. 17.

Vel. zum folgenden auch die eindringliche Analyse der Predigt durch F.W. Marquardt
in dem in Anm. 12 genannten Buch, S. 86ff.

S. 566.

K. Barth, die Kirche Jesu Christi, S. 13.
A.a.0.,S. 15.

A.a.0.,8S. 16.

K. Barth, KD I1/2, S. 318f.

So in dem in Maria Laach gehaltenen Vortrag.
K. Barth, Die Kirche Jesus Christi, S. 16.
Aa.0., 8. 17,

E. Busch, Karl Barths Lebenslauf, Miinchen 1975, S. 247.
EKL Bd. I, Sp. 309ff.

Vg. Anm. 6.

K. Barth, Eine Schweizer Stimme, S. 261f..
A.a.0., S. 83.

A.a.0., S. 260.

K. Barth, Texte zur Barmer Theologischen Erklarung, hrsg. v. M. Rohkrdamer, Ziirich
1984, S. 213ff.

Vel. Anm. 3.

175



	Karl Barth und die Juden 1933/34 : auch ein Beitrag zu einem umstrittenen Aspekt der "Theologischen Erklärung" von Barmen

